
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gersfeld (Rhön)  
 

Bauleitplanung der Stadt Gersfeld (Rhön) 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses nach § 10 BauGB 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gersfeld (Rhön) hat in ihrer Sitzung am 10.10.2024 die 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ als Satzung beschlossen. 

Abgrenzung des Verfahrensgebietes 
Das Verfahrensgebiet des Bebauungsplanes befindet sich in Gersfeld (Rhön) und umfasst folgende in der 
Gemarkung Gersfeld liegende Flurstücke: 
 
Flur 12: 37/3 
Flur 2: 4/1, 3, 6/3, 2/3, 7/3, 2/4, 2/2, 8, 7/6, 9/1, 10, 22/1 (tlw.), 40, 25/1, 24/1, 5/3, 26, 41/1, 41/2, 42/2, 

44/1, 46 (tlw.), 42/1, 45/2, 45/1, 47, 30/5 (tlw.), 36, 37, 38, 39/1, 35/1, 34, 33, 32/1, 31/2, 27/5, 
29/4, 29/3, 5/1 und 5/2. 

 

 

Ziel und Zweck der Planung 
Die verbindliche Bauleitplanung hat das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erweiterung 
eines vorhandenen Lebensmitteleinzelhandelsstandortes zu schaffen. Die im Rahmen des Bebauungsplanes 
Nr. 26 „Ebersberger Platz“ festgesetzte Art der baulichen Nutzung bleibt vom Grundsatz unverändert. Ziel 
der Änderungsplanung ist eine Korrektur der zulässigen Verkaufsflächen sowie der überbaubaren Fläche. 
Darüber hinaus beabsichtigt der Vorhabenträger die Errichtung von großflächigen Photovoltaikanlagen im 
Bereich der Betriebsflächen. 

 



Bekanntmachung 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der derzeit gültigen Fassung in 
Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Gersfeld (Rhön) ortsüblich bekannt gemacht. Gemäß 
§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.12.2023 (BGBl. S. 394) m.W.v. 01.01.2024, tritt der Bebauungsplan mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft. Der in Kraft gesetzte Bebauungsplan mit Begründung kann in der 
Bauverwaltung der Stadt Gersfeld (Rhön), Schachener Str. 7, 36129 Gersfeld (Rhön), während der 
Dienstzeiten der Verwaltung Montag bis Freitag 8.00 – 12.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr von 
Jedermann eingesehen werden. Die Dauer der Auslegung ist zeitlich nicht begrenzt. 
 
Darüber hinaus ist der Bebauungsplan auch im Internet auf der Homepage der Stadt Gersfeld (Rhön) 
(www.gersfeld.de) unter „Verwaltung, Öffentliche Bekanntmachungen“ eingestellt und über das zentrale 
Internet-Portal des Landes Hessen unter https.//bauleitplanung.hessen.de zugänglich. 
 
Hinweise 
Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln in der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach: 
 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 
 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadtverwaltung Gersfeld (Rhön) unter Darlegung der Verletzung des begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
Gersfeld (Rhön), den 27.11.2024 
Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön) 
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Stadt Gersfeld (Rhön)  

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ 

 
0045-1  – Stand: 10.10.2024 Übersichtsplan ohne Maßstab  

M. 1/ 1000

H/B = 564 / 720 (0.41m²) Allplan 2011

Rechtsgrundlagen in der gültigen Fassung 
- Baugesetzbuch (BauGB) - Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
- Planzeichenverordnung (PlanzV) - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Hess. Ausführungsgesetz zum BNatSchG (HAGBNatSchG) 
- Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) 
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
- Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensa-
nierung (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz - HAltBodSchG) 

- Hessische Bauordnung (HBO) - Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
- Hess. Gesetz über das öffentl. Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) 
- Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

5. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Absatz 4 
BauGB in Verbindung mit § 91 Hessische Bauordnung 

5.1 Dächer 
Dachfarbe 
Die zulässige Grundfarbe für Dacheindeckungen von Gebäuden wird auf die Grund-
töne rot bis braun begrenzt. 
Dachneigung 
Die zulässige Dachneigung für Hauptgebäude wird festgesetzt auf: 
Teilgebiete 1 und 5: 0 – 45° 
Teilgebiet 1c (Photovoltaiküberdachungen) 0 – 15° 
Teilgebiete 2 bis 4: 35 – 48° 
Für untergeordnete Nebengebäude sowie für Garagen gelten die Dachneigungen 
nicht. 

6. Nachrichtliche Übernahmen/ Hinweise 
6.1 Hinweise zu bestehenden Bebauungsplänen 
Die Satzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ tritt 
am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Alle übrigen Festsetzungen der seit dem 26.11.2016 rechtskräftigen Bebauungspla-
nes Nr. 26 „Ebersberger Platz“, die von der 1. Änderungsplanung nicht betroffen 
sind, behalten ihre Gültigkeit. 

6.2 Anwendung der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
Für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ ist die Bau-
nutzungsverordnung maßgebend, die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses der 
1. Änderung gem. § 3 Abs. 2 gi lt. 
Für Festsetzungen, die von der 1. Änderungsplanung nicht betroffenen sind, gilt die 
zum Zeitpunkt des rechtskräftigen Bebauungsplanes (26.11.2016) geltende Baunut-
zungsverordnung. 

3. Grünordnerische Festsetzungen 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB i. V. mit  9 HBO 

Stellplätze - Baumpflanzungen 
Abweichend von den Regelungen der Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Gers-
feld sind Einstellplätze für Kraftfahrzeuge mit standortgerechten, heimischen Laub-
bäumen (2. Ordnung) zu überstellen. Je 8 Stel lplätze ist ein geeigneter Baum mit 
einer unbefestigten Fläche von mindestens 2 m2 zu pflanzen und dauerhaft zu un-
terhalten. Die erforderlichen Baumpflanzungen können innerhalb der unmittelbar 
angrenzenden Randzonen, die der Stellplatzanlage zugeordnet sind, real isiert wer-
den. Die Regelung gil t nicht für 
- die Gliederung der inneren Stellplatzflächen, die al lseitig durch Betriebsflächen 

erschlossen werden, 
- im Bereich von Photovoltaiküberdachungen von Stellplatz- und Betriebsflächen 

(TG1). 

4. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz 
gemäß § 9 Abs. 6 BauGB 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes liegen Kulturdenkmäler 
nach § 2 Abs.1 Hessisches Denkmalschutzgesetz. Somit bedürfen alle Maßnahmen 
am Äußeren und im Inneren der Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde 
nach § 18 Hess. Denkmalschutzgesetz. Diese sind in den Planunterlagen bereits 
gekennzeichnet. 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes liegen Teile einer denkmal-
geschützten Gesamtanlage nach § 2 Abs. 3 Hessisches Denkmalschutzgesetz. 
Somit bedürfen alle Maßnahmen am Äußeren der Genehmigung durch die Denk-
malschutzbehörde nach § 18 Hess. Denkmalschutzgesetz. 
Teile des Geltungsbereichs liegen in der unmittelbaren Umgebung eines Kultur-
denkmals nach § 2 Abs.1 Hess. Denkmalschutzgesetz. Bauliche Maßnahmen be-
dürfen ggf. der Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde (Umgebungsschutz 
nach § 18 Abs. 2 Hess. Denkmalschutzgesetz.). 

T EX T LI CH E F ES T SE T ZU NG E N 
Inkrafttreten 
Die Satzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ tritt 
am Tag nach der Vollendung ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Alle übrigen Festsetzungen der seit dem 26.11.2016 rechtskräftigen Bebauungspla-
nes Nr. 26 „Ebersberger Platz“, die von der 1. Änderungsplanung nicht betroffen 
sind, behalten ihre Gültigkeit. 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
(§ 9 Abs. 1 BauGB) 

Im Rahmen der 1. Änderungsplanung sind folgende Änderungen vorgesehen: 
1. Allgemeines 
1.1 Innerhalb des räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden fol-

gende Nutzungen und Verkaufsflächen zugelassen: 
TG 1: Sonstiges Sondergebiet (SO) gem. § 11 (3) BauNVO mit der 
Zweckbestimmung „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel“ 
Die maximale Verkaufsfläche wird festgesetzt auf 2.050 m2. 
Folgende Sortimente werden zugelassen: 
- Handel m. Lebensmitteln m. markttypischen Randsortimenten 1.510 m² 
- Getränke 450 m² 
- Backshop 90 m² 

TG 2, 3, 4:  Mischgebiet (MI) gem. § 6 BauNVO 
TG 5: Gewerbegebiet (GEe) gem. § 8 BauNVO 

1.2 Im TG 1 sind zusätzlich die für die ausgewiesenen Mischgebiete zugelassenen 
Nutzungen zulässig. 

1.3 Im TG 1a wird nur ein freitragendes Vordach bis zu einer Tiefe von 3,0 zuge-
lassen. 

1.4 Im TG 1 b wird nur eine Garage mit einem extensiv begrünten Flachdach zuge-
lassen (Mindestaufbau von 5 cm durchwurzelungsfähigem Substrat). 

1.5 Im TG 1 c wird eine Überdachung von Stellplatz- und Betriebsflächen mit Pho-
tovoltaikanlagen zugelassen. 

1.6 In den TG 2, 3 und 4 werden folgende Nutzungen nicht zugelassen: 
- Tankstellen gem. § 6 Abs. 2 Nr.7 BauNVO 
- Vergnügungsstätten gem. § 6 Abs. 2 Nr.8 BauNVO 
- Ausnahmen gem. § 6 Abs. 3 
1.7 Im TG 5 werden die gemäß § 8 Abs.2 Nr.1 BauNVO zulässige Nutzungsart auf 

Betriebe, die i. S. des § 6 Abs.1 BauNVO das Wohnen nicht wesentlich stören, 
begrenzt. Ausnahmsweise werden andere Betriebe zugelassen, sofern durch 
entsprechende Gutachten ein Nachweis der Gebietsverträglichkeit erbracht 
wird. 

2. Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
2.1 Zulässige Grundfläche gem. § 19 BauNVO 

TG 1: 
Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) für das SO-Gebiet wird fest-
gesetzt auf: 0,4 
Überschreitung der zulässigen GRZ 
Im TG 1 darf die zulässige Grundfläche für Betriebs-, Stellplatz- und Erschlie-
ßungsflächen, Photovoltaiküberdachungen von Stellplatz- und Betriebsflächen 
sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen un-
terhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,95 überschritten werden. 
TG 2, 3 und 4: 
Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) für das MI-Gebiet wird festge-
setzt auf: 0,6 
TG 5: 
Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) für das GEe-Gebiet wird fest-
gesetzt auf: 0,8 

2.2 Die maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO wird 
festgesetzt auf: 
TG 1:   0,5 TG 2, 3, 4:  1,2 TG 5:   1,0 

2.3 Die Zahl der Vollgeschosse gem. § 20 BauNVO wird festgesetzt auf: 
TG 1, 2, 3 und 5:   II TG 4:  III 

Präambel 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 BauGB hat die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Gersfeld (Rhön) die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 
„Ebersberger Platz“, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden 
textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen. 

 
Gersfeld (Rhön), den ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ __ ____ __ ____ __ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ 
 Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön) 
 Bürgermeister 

 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.10.2023 den Be-
schluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ gefasst. 
Der Aufstel lungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 12.01.2024 bekannt 
gemacht. 

Öffentliche Auslegung 
Nach § 13 Abs. 2 Ziffer 2 in der gültigen Fassung wurde die Öffentl ichkeit in der Zeit 
vom 03.06.2024 bis 04.07.2024 über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung durch Auslegung der Plandarstellung mit Begründung unterrichtet. Ort und 
Dauer der Auslegung wurden am 31.05.2024 öffentl ich bekannt gegeben. 

Satzungsbeschluss 
Nach Prüfung der Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat die Stadtverordneten-
versammlung den Bebauungsplan Nr. 26 „Ebersberger Platz“ mit Begründung in ih-
rer Sitzung am 10.10.2024 als Satzung gem. § 10 BauGB beschlossen. 

 
Gersfeld (Rhön), den ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ __ ____ __ ____ __ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ 
 Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön) 
 Bürgermeister 

 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergange-
nen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gersfeld (Rhön) übe-
reinstimmt und das die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvor-
schriften eingehalten worden sind. 

 
Gersfeld (Rhön), den ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ __ ____ __ ____ __ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ 
 Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön) 
 Bürgermeister 

 
Bekanntmachung/Inkrafttreten 
Der Satzungsbeschluss der 34. Änderung des Bebauungsplanes Nr. I/1 wurde am 
___________ ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Hinweis zur Bekanntmachung 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs- und des Flä-
chennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs gem. § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftl ich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel begründeten 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
Gersfeld (Rhön), den ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ __ ____ __ ____ __ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ 
 Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön) 
 Bürgermeister 



 
 
 

Stadt Gersfeld (Rhön) 

Begründung zur Satzung über die 
1. Änderung des Bebauungsplanes Gersfeld Nr. 26 „Ebersberger 
Platz“ 

 
0045-1 - Stand: 10.10.2024 Übersichtsplan ohne Maßstab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Stadt Gersfeld (Rhön) 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ 

 

 
0045-1  2 I 13 

Inhaltsverzeichnis: 

1. Anlass und Ziele des Bebauungsplanes ..........................................................................3 
2. Planverfahren...................................................................................................................3 
3. Lage und räumlicher Geltungsbereich..............................................................................4 
4. Planungsziel .....................................................................................................................5 
5. Erschließung und Verkehr................................................................................................8 
6. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen/ sonstige Planungen.......................................8 
 

7. Planungsrechtliche Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes .............. 9 
 

8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Hessische Bauordnung.................................................11 

 

9. Hinweise ..............................................................................................................................................................11 
9.1 Hinweise zu bestehenden Bebauungsplänen ....................................................................... 11 
9.2 Anwendung der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ........................................................... 11 

Umweltbezogene Informationen ............................................................................................ 12 

1. Auswirkungen durch schädliche Umwelteinwirkungen.......................................................... 12 
2. Auswirkungen auf den Naturhaushalt.................................................................................... 12 



Stadt Gersfeld (Rhön) 
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ 

 

 
0045-1  3 I 13 

 

1. Anlass und Ziele des Bebauungsplanes 
Die verbindliche Bauleitplanung hat das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erwei-
terung eines vorhandenen Lebensmitteleinzelhandelsstandortes zu schaffen. 
 
Die im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ festgesetzte Art der baulichen 
Nutzung bleibt vom Grundsatz unverändert. Ziel der Änderungsplanung ist eine Korrektur der zu-
lässigen Verkaufsflächen sowie der überbaubaren Fläche. Darüber hinaus beabsichtigt der Vorha-
benträger die Errichtung von großflächigen Photovoltaikanlagen im Bereich der Betriebsflächen. 
 
Zur Umsetzung des Planungsziels bedarf es einer Überplanung des rechtskräftigen Bebauungs-
planes Nr. 26 „Ebersberger Platz“. 

2. Planverfahren 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.10.2023 den Beschluss zur 1. Ände-
rung des seit dem 26.11.2016 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ ge-
fasst. Die Stadt Gersfeld (Rhön) hat zur Erarbeitung der erforderlichen Verfahrensunterlagen ein 
Planungsbüro eingeschaltet. 
 
Da es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung und Nachverdichtung im Sinne von § 
13a BauGB handelt, wendet die Stadt Gersfeld (Rhön) das Verfahren gem. § 13 BauGB an. Ent-
sprechend den Bestimmungen des § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 
 
Gemäß § 3 Abs.1 BauGB wurde die Öffentlichkeit in der Zeit vom 22.01.2024 bis 23.02.2024 früh-
zeitig beteiligt. Gemäß § 3 Abs. 2 lag der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung in der 
Zeit vom 03.06.2024 bis einschließlich 04.07.2024 öffentlich aus. In dem Zeitraum wurde gleich-
zeitig gemäß § 4 Abs. 2 BauGB den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
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3. Lage und räumlicher Geltungsbereich 
Das Verfahrensgebiet der 1. Änderungsplanung umfasst die Flächen des Bebauungsplanes Nr. 26 
„Ebersberger Platz“, der folgende in der Gemarkung Gersfeld liegende Flurstücke umfasst: 
 

Flur 2: 1/3 tlw., 2/3, 2/4, 2/2, 8, 7/3, 3, 6/3, 7/6, 9/1, 10, 11, 24/1, 25/1, 40, 22/1 tlw., 46 tlw., 
30/5 tlw., 31/2 tlw., 29/3, 27, 29/4, 32/1, 33, 34, 35/1, 36, 37, 38, 47, 45/1, 45/2, 42/1, 
44/1, 44/2, 41/2, 39/1, 41/1, 5/2, 26, 5/3, 5/1 und 4/1. 

Flur 12: 37/3, 37/4 tlw. 

Flur 13: 148/1 tlw. 
 

 

Übersichtsplan ohne Maßstab 
 
Die Fläche wird begrenzt, im Norden durch die Ursinusstraße, im Osten durch die vorhandene Be-
bauung, im Süden durch die Wasserkuppenstraße B 284 und im Westen durch die Karlstraße und 
den Ebersberger Platz. 
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4. Planungsziel 

Korrektur der zulässigen Verkaufsfläche für die zulässigen Sortimente im Bereich der 
Sonstigen Sondergebietsfläche (TG 1) mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Le-
bensmitteleinzelhandel“ 
Der bislang überdachte südliche Eingangsbereich soll durch einen geschlossenen Eingangsbe-
reich ersetzt und vergrößert werden. 
 
Zur Steigerung der Attraktivität des bestehenden Lebensmittelmarktes sowie zur Verbesserung 
des Ambientes im Bereich des Backshops beabsichtigt der Eigentümer in dem Anbau eine Aus-
dehnung des Verzehrbereichs des vorhandenen Backshops. 
 
Mit der Vergrößerung des Verzehrbereichs ändert sich die Verkaufsflächenzusammensetzung der 
zulässigen Sortimente, sodass die zulässige Verkaufsfläche für das Sortiment „Backshop“ zu än-
dern ist. Die bisher maximal zulässige Verkaufsfläche von 2.020 m² soll um 30 m² erhöht werden. 
Die Korrektur geht zu Lasten des Handels mit Lebensmitteln. 
 

 
 
Erdgeschoss mit Darstellung der geplanten Maßnahmen (rote Darstellung) 

- Ausdehnung des Verzehrbereichs im südlichen Gebäudebereich im Bereich des Backshops 
- Im südöstlichen Gebäudebereich Verlagerung der Leergutannahmestelle und des dazugehörigen 

Leergutlaufbandes 

Entwurfsverfasser: Rüttger u. Herborg GmbH, 34587 Felsberg 
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Leergut Lebensmittelmarkt 
Zur Verbesserung der Betriebsabläufe sollen die Leergutannahmestelle und das dazugehörige 
Leergutlaufband neu angeordnet werden. Zu diesem Zweck ist ein seitlicher Anbau vorgesehen. 

Korrektur der überbaubaren Fläche 
Zur Umsetzung der Planungsziele bedarf es eine Korrektur der überbaubaren Fläche im südlichen 
und südöstlichen Bereich des Teilgebietes 1. 
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Überdachung von Stellplatz- und Betriebsflächen mit Photovoltaikanlagen im Bereich 
der Sondergebietsfläche (TG 1) 
Zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ist eine Überdachung vorhandener Stellplatz- und Betriebs-
flächen beabsichtigt. Das Tragwerk der Überdachung ruht auf tragenden Pfeiler/Stützen und auf 
horizontale oder leicht geneigte Dächer, auf die das Photovoltaik-Dach direkt oder mit Blechdach 
montiert wird. Die beabsichtige Maßnahme trägt zur nachhaltigen Verbesserung der Klimabilanz 
des Unternehmens bei. 
 
Um die Zulässigkeit von Photovoltaikflächen realisieren zu können, bedarf es der Änderung bzw. 
Anpassung einzelner Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 26 „Eberberger 
Platz“. 
 

 
 
Überdachung von Stellplatz- und Betriebsflächen mit Photovoltaikanlagen im Bereich der Son-
dergebietsfläche (TG 1) 
- Rot: 1. Bauphase Photovoltaikanlage im südlichen Eingangsbereich 
- Rosa: 2. Bauphase Photovoltaikanlage  

Entwurfsverfasser: Rüttger u. Herborg GmbH, 34587 Felsberg 
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5. Erschließung und Verkehr 
Die vorhandenen Betriebs- und Stellplatzflächen sowie die Zufahrtsbereiche bleiben unverändert. 
 
Im Rahmen der 1. Änderungsplanung wird die zulässige Verkaufsfläche von derzeit 2.020 m² auf 
2.050 m² erweitert. Die Erweiterung um 40 m² Verkaufsfläche hat mit hoher Wahrscheinlichkeit 
keine nennenswerten Auswirkungen auf das Kundenverkehrsaufkommen. 
 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Gersfeld Nr. 26 „Ebersberger Platz“ hatte die 
Gesellschaft für Technische Akustik mbH, Hannover seinerzeit eine schalltechnische Untersu-
chung (Stand 02.11.2015) erstellt. In der Beurteilung des Vorhabens wurde ausgeführt, dass unter 
Zugrundelegung des beschriebenen Betriebsszenarios die Grenzwerte tagsüber eingehalten wer-
den. Im TG 1 sind Nachtanlieferungen zwischen 22:00 und 6:00 Uhr nach wie unzulässig. 
 
Das in der Untersuchung zugrunde gelegte Betriebsszenario hat sich nicht verändert. Im Rahmen 
der 1. Änderungsplanung besteht nach derzeitigem Kenntnisstand keine Veranlassung zu einer 
erneuten Beurteilung. 

6. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen/ sonstige Planungen 

6.1 Bebauungsplan 
Durch die 1. Änderungsplanung werden einzelne Festsetzungen des seit dem 26.11.2016 rechts-
kräftigen Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ geändert. 

6.2 Fachplanungen/Untersuchungen 
Im Rahmen der 1. Änderungsplanung wurden keine Fachplanungen/ Untersuchungen erstellt. 
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7. Planungsrechtliche Festsetzungen der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes 

Im Rahmen der 1. Änderungsplanung sind folgende Änderungen vorgesehen: 

7.1 Korrektur der zulässigen Verkaufsfläche für die zulässigen Sortimente im Be-
reich der Sonstigen Sondergebietsfläche (TG 1) mit der Zweckbestimmung 
„Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel“ 

Alt Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes werden folgende 
Nutzungen und Verkaufsflächen zugelassen: 
TG 1: Sonstiges Sondergebiet (SO) gem. § 11 (3) BauNVO mit der 
Zweckbestimmung „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel“ 

Die maximale Verkaufsfläche wird festgesetzt auf 2.020 m2. 

Folgende Sortimente werden zugelassen: 
- Handel m. Lebensmitteln m. markttypischen Randsortimenten  1.550 m² 
- Getränke 450 m² 
- Backshop 20 m² 

NEU Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes werden folgende 
Nutzungen und Verkaufsflächen zugelassen: 
TG 1: Sonstiges Sondergebiet (SO) gem. § 11 (3) BauNVO mit der 
Zweckbestimmung „Großflächiger Lebensmitteleinzelhandel“ 

Die maximale Verkaufsfläche wird festgesetzt auf 2.050 m2. 

Folgende Sortimente werden zugelassen: 
- Handel m. Lebensmitteln m. markttypischen Randsortimenten  1.510 m² 
- Getränke 450 m² 
- Backshop 90 m² 

7.2 Korrektur/ Ausweisung der überbaubaren Flächen im Bereich des Teilgebietes 1 

Zur Erweiterung des Backshops sowie zur Errichtung einer Leergutannahmestelle und eines neu-
en Leergutlaufbandes bedarf es eine Korrektur der überbaubaren Fläche im südlichen und südöst-
lichen Bereich des Teilgebietes 1. 
 
Zur Errichtung einer Überdachung von Stellplatz- und Betriebsflächen mit Photovoltaikanlagen 
wird eine weitere überbaubare Fläche mit der Teilgebietsbezeichnung 1c festesetzt. 

7.3 Überdachung von Stellplatz- und Betriebsflächen mit Photovoltaikanlagen im 
Bereich der Sondergebietsfläche (TG 1) 

Zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ist eine Überdachung vorhandener Stellplatz- und Betriebs-
flächen beabsichtigt. Zur Realisierung von Photovoltaikflächen werden folgende Änderungen vor-
genommen: 

Änderung Nr.1: 

Ziffer 1 Allgemeines wird um eine weitere Ziffer ergänzt: 
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1.5 neu Im TG 1 c wird eine Überdachung von Stellplatz- und Betriebsflächen mit Photovol-
taikanlagen zugelassen. 
Die bisherigen Ziffern 1.5 bis 1.6 werden entsprechend neu nummeriert. 

Änderung Nr.2: 

Ziffer 2 Maß der baulichen Nutzung wird wie folgt modifiziert: 
1.1 Zulässige Grundfläche gem. § 19 BauNVO 
 TG 1: 

Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) für das SO-Gebiet wird festgesetzt auf: 
0,4 
 
Überschreitung der zulässigen GRZ 
Im TG 1 darf die zulässige Grundfläche für Betriebs-, Stellplatz- und Erschließungsflächen, 
Photovoltaiküberdachungen von Stellplatz- und Betriebsflächen sowie Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,95 
überschritten werden. 

Änderung Nr.3: 

Grünordnerische Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB i.v.m § 91 HBO wird wie folgt 
ergänzt: 
Stellplätze - Baumpflanzungen 
Abweichend von den Regelungen der Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Gersfeld sind Ein-
stellplätze für Kraftfahrzeuge mit standortgerechten, heimischen Laubbäumen (2. Ordnung) zu 
überstellen. Je 8 Stellplätze ist ein geeigneter Baum mit einer unbefestigten Fläche von mindes-
tens 2 m2 zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die erforderlichen Baumpflanzungen können 
innerhalb der unmittelbar angrenzenden Randzonen, die der Stellplatzanlage zugeordnet sind, 
realisiert werden. Die Regelung gilt nicht für 

- die Gliederung der inneren Stellplatzflächen, die allseitig durch Betriebsflächen erschlossen 
werden, 

- im Bereich von Photovoltaiküberdachungen von Stellplatz- und Betriebsflächen (TG1). 

7.4 Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes liegen Kulturdenkmäler nach § 2 Abs.1 
Hessisches Denkmalschutzgesetz. Somit bedürfen alle Maßnahmen am Äußeren und im Inneren 
der Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde nach § 18 Hess. Denkmalschutzgesetz. Die-
se sind in den Planunterlagen bereits gekennzeichnet. 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes liegen Teile einer denkmalgeschützten 
Gesamtanlage nach § 2 Abs. 3 Hessisches Denkmalschutzgesetz. Somit bedürfen alle Maßnah-
men am Äußeren der Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde nach § 18 Hess. Denkmal-
schutzgesetz. 
 
Teile des Geltungsbereichs liegen in der unmittelbaren Umgebung eines Kulturdenkmals nach 
§ 2 Abs.1 Hess. Denkmalschutzgesetz. Bauliche Maßnahmen bedürfen ggf. der Genehmigung 
durch die Denkmalschutzbehörde (Umgebungsschutz nach § 18 Abs. 2 Hess. Denkmalschutzge-
setz.). 
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8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 
Hessische Bauordnung 

Änderung Nr.4: 

Festsetzungen gem. § 91 Hessische Bauordnung wird wie folgt ergänzt: 
8.1 Dächer 

Dachfarbe 
Die zulässige Grundfarbe für Dacheindeckungen von Gebäuden wird auf die Grundtöne rot 
bis braun begrenzt. 

Dachneigung 
Die zulässige Dachneigung für Hauptgebäude wird festgesetzt auf: 

Teilgebiete 1 und 5: 0 – 45° 
Teilgebiet 1c (Photovoltaiküberdachungen) 0 – 15° 
Teilgebiete 2 bis 4: 35 – 48° 
 
Für untergeordnete Nebengebäude sowie für Garagen gelten die Dachneigungen nicht. 

9. Hinweise 

9.1 Hinweise zu bestehenden Bebauungsplänen 

Die Satzung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ tritt am Tag ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Alle übrigen Festsetzungen der seit dem 26.11.2016 rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 26 
„Ebersberger Platz“, die von der 1. Änderungsplanung nicht betroffen sind, behalten ihre Gültigkeit. 

9.2 Anwendung der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

Für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Ebersberger Platz“ ist die Baunutzungsverord-
nung maßgebend, die zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses der 1. Änderung gem. § 3 Abs. 2 
gilt. 
 
Für Festsetzungen, die von der 1. Änderungsplanung nicht betroffenen sind, gilt die zum Zeitpunkt 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes (26.11.2016) geltende Baunutzungsverordnung. 
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Umweltbezogene Informationen 
Die Stadt wendet das Verfahren gem. § 13a BauGB an. Gemäß der Vorprüfung sind keine UVP-
pflichtigen Vorhaben gem. Anlage 2 UVPG vorgesehen. Auch gibt es keine Anhaltspunkte für die 
Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB genannten Schutzgüter. Natura 2000-
Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 
 
In dem beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. Mit dem § 13b BauGB wird der 
Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft ausgesetzt. 

1. Auswirkungen durch schädliche Umwelteinwirkungen 
Infolge der 1 Änderungsplanung sind keine Anlagen zu erwarten, die schädliche Umwelteinwirkun-
gen verursachen. Es sind keine Beeinträchtigungen erkennbar, die sich negativ auf die Gesundheit 
und das Wohlbefinden des Menschen auswirken. Umweltgefährdungen von dem geplanten Vor-
haben sowie erhebliche Beeinträchtigungen des Menschen werden ausgeschlossen. 
 
Durch Gebäudeerweiterungen im Bereich der Sondergebietsfläche können während der Baupha-
sen Umweltverschmutzungen in der Umgebung in begrenztem Umfang auftreten. 
 
Schädliche Umwelteinwirkungen sowie Geräuschimmissionen, die nach Art, Ausmaß und Dauer 
geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 
oder die Nachbarschaft herbeiführen, sind jedoch nicht erkennbar. 

2. Auswirkungen auf den Naturhaushalt 

 Boden 
Der rechtskräftige Bebauungsplan ermöglicht bereits eine Flächenüberbaubarkeit. Im Rahmen der 
1. Änderungsplanung wird sich der Umfang der bislang zulässigen Eingriffsmöglichkeit nicht än-
dern. 
 
In Folge der Planumsetzung und Flächennutzung sowie während der privaten Bautätigkeiten wer-
den stoffliche Bodenbelastungen ausgeschlossen. 

 Grundwasser 
Nachhaltige Auswirkungen auf das Grundwasser sind nicht zu erwarten. 

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete 
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Gersfeld Nr. 26, “Ebersberger Platz" 
befindet sich außerhalb von festgesetzten oder geplanten Trinkwasser- und Heilquellenschutzge-
bieten. 
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 Klima 
Aspekte der Lufterneuerung und des Luftaustausches sind bei dieser Planung zu vernachlässigen. 
Planungsraum und Umfeld sind bereits mit baulichen Anlagen bebaut und durch Verkehrsflächen 
erschlossen. Die Planung verursacht keine zusätzlichen relevanten Auswirkungen. 

 Biotope und Arten 
Biotope und Arten sind von der Änderungsplanung nicht betroffen. 

 
 Aufgestellt durch: 

 
 


